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Häufigkeit verhängt und deutlich öfter vollstreckt, was Hinrichtungen von Personen auf der 

Grundlage erzwungener Geständnisse einschließt; bekräftigt die Besorgnis des Sonderbe-

richterstatters über die Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran, dass eine 

Reihe von Straftaten, die mit der Todesstrafe belegt sind, nicht den Tatbestand eines 

Schwerstverbrechens erfüllen, einschließlich Straftaten im Zusammenhang mit Drogen so-

wie anderer nach dem Strafgesetzbuch der Islamischen Republik Iran strafbarer Handlun-

gen, darunter Ehebruch, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Apostasie, Blasphemie und 

Verurteilungen wegen Alkoholkonsums6, sowie Straftaten, die zu allgemein oder vage defi-

niert sind, was einen Verstoß gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte darstellt7; bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über die unverhältnismäßige Anwen-

dung der Todesstrafe gegen Angehörige von Minderheiten, die besonders häufig die Todes-

strafe für ihre mutmaßliche Beteiligung an politischen oder religiösen Gruppen erhalten; 

bekundet ihre Besorgnis über die anhaltende Missachtung von Schutzbestimmungen nach 

iranischem Recht oder international anerkannter Garantien im Zusammenhang mit der Ver-

hängung der Todesstrafe, unter anderem über Hinrichtungen, die ohne die im iranischen 

Recht vorgeschriebene vorherige Benachrichtigung der Angehörigen der Gefangenen oder 

ihrer Verteidigung ausgeführt werden, und fordert die Regierung der Islamischen Republik 

Iran auf, öffentliche Hinrichtungen, die gegen die 2008 von dem ehemaligen obersten Rich-

ter herausgegebene Weisung zur Beendigung dieser Praxis verstoßen, im Gesetz und in der 

Praxis abzuschaffen und die Einführung eines Moratoriums für Hinrichtungen zu prüfen; 

 10. bekundet außerdem ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass die Islamische Re-

publik Iran nach wie vor die Todesstrafe gegen Minderjährige verhängt, und fordert die Is-

lamische Republik Iran nachdrücklich auf, die Verhängung der Todesstrafe gegen Minder-

jährige einzustellen, einschließlich ihrer gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes8 verstoßenden 

Verhängung gegen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat das 18. Lebensjahr nicht voll-

endet hatten, und die Strafen für auf ihre Hinrichtung wartende minderjährige Straftäter um-

zuwandeln; 

 11. fordert die Islamische Republik Iran auf, im Einklang mit den Änderungen des 

Strafgesetzbuchs, den Verfassungsgarantien der Islamischen Republik Iran und den interna-
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möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden, sowie die Praktiken des Verschwindenlas-

sens und der Haft ohne Verbindung zur Außenwelt einzustellen, willkürlich Inhaftierte frei-

zulassen und Rechenschaft über das Schicksal oder den Verbleib verschwundener Personen 

abzulegen sowie die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und im Gesetz und in der 

Praxis durch die Einhaltung von Verfahrensgarantien und anderen rechtlichen Schutzvor-

kehrungen ein faires Verfahren zu gewährleisten, einschließlich des raschen Zugangs der 

Inhaftierten zu einer Rechtsvertretung ihrer Wahl ab dem Zeitpunkt der Festnahme und in 

allen Phasen des Hauptverfahrens und aller Berufungsverfahren, wobei die Angeklagten un-

verzüglich und im Einzelnen in einer Sprache, die sie sprechen und verstehen, über die An-

klagepunkte unterrichtet werden und ihre Freilassung aus der Untersuchungshaft gegen Kau-

tion und unter anderen zumutbaren Auflagen in Erwägung gezogen wird, und das Verbot 

von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 

Strafe zu achten, und fordert die Islamische Republik Iran auf, ihre Verpflichtungen nach 

Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen10 im Hinblick auf 

den Verkehr mit und das Aufsuchen von Angehörigen von Entsendestaaten, die sich in Straf- 

oder Untersuchungshaft befinden oder denen anderweitig die Freiheit entzogen ist, einzu-

halten; 

 13. fordert die Islamische Republik Iran auf, gegen die schlechten Bedingungen in 

Haftanstalten vorzugehen, in Anerkennung der besonderen Risiken für Gefangene im Zu-

sammenhang mit COVID-19 und in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Initiative, Gefan-

genen vorübergehend Hafturlaub zu gewähren, um so die mit COVID-19 in Haftanstalten 

verbundenen Risiken zu senken, begrüßt, dass die Justizvollzugsbehörden eine neue Richt-

linie über die Haftbedingungen und die Behandlung von Gefangenen angenommen haben, 

wonach Folter und andere Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung ausdrück-

lich verboten sind, und fordert ihre Umsetzung, fordert nachdrücklich dazu auf, die Praxis 

der vorsätzlichen Verweigerung des Zugangs Gefangener zu angemessener medizinischer 

Behandlung und Versorgungsgütern, unbedenklichem Trinkwasser, Sanitärversorgung und 

Hygiene oder der Bindung dieses Zugangs an ein Geständnis zu beseitigen, fordert die Isla-

mische Republik Iran auf, glaubwürdige und unabhängige Gefängnisaufsichtsbehörden ein-

zurichten, um Berichte über verdächtige Todesfälle in der Haft und Beschwerden über Miss-

handlungen zu untersuchen, fordert die Islamische Republik Iran auf, glaubwürdige und un-

abhängige Haftaufsichtsbehörden einzusetzen, um Meldungen über verdächtige Todesfälle 

in Haft zu untersuchen und Vorwürfen von Rechtsverletzungen nachzugehen, und fordert 

die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, transparente, unabhängige und unparteiische 

Ermittlungen durchzuführen und sicherzustellen, dass die Tatverantwortlichen zur Rechen-

schaft gezogen werden; 

 14. fordert die Islamische Republik Iran mit allem Nachdruck auf, alle Formen der 

systemischen Diskriminierung und sonstigen Menschenrechtsverletzungen gegenüber 

Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis zu beseitigen; geschlechtergerechte Maß-
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tigte und konstruktive Teilhabe von Frauen und Mädchen an politischen und anderen Ent-

scheidungsprozessen zu fördern, zu unterstützen und zu ermöglichen und in Anerkennung 

der hohen Bildungsbeteiligung der Frauen in der Islamischen Republik Iran auf allen Bil-

dungsebenen die Einschränkungen des gleichberechtigten Zugangs von Frauen und Mäd-

chen zu kostenloser und chancengerechter Grund- und Sekundarschulbildung aufzuheben 

und die rechtlichen, regulatorischen und kulturellen Barrieren für die freie, gleichberechtigte 

und konstruktive Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt und an allen Aspekten des wirt-
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2020 und Juli 2022, und fordert die Islamische Republik Iran auf, für Arbeits- und Umwelt-

themen eintretende Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger und Mitglieder von 

Lehrkräfteverbänden, die willkürlich verhaftet und inhaftiert und zu Freiheitsstrafen verur-

teilt wurden, freizulassen, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, gegen Verletzungen 

des Rechts auf soziale Sicherheit und des Rechts auf gerechte und befriedigende Arbeits-

bedingungen vorzugehen und gegen Lohnrückstände, die Verweigerung von Arbeitnehmer-

schutz und -leistungen, ungerechtfertigte Entlassungen und niedrige Löhne vorzugehen und 

die Löhne und Renten zu erhöhen, um einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten;  

 19. fordert die Islamische Republik Iran mit allem Nachdruck auf, Verletzungen des 

Rechts der freien Meinungsäußerung und der Meinungsfreiheit, sowohl online als auch off-
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glaubwürdige, unabhängige und unparteiische Untersuchungen nach mutmaßlichen Men-

schenrechtsverletzungen sind, einschließlich übermäßiger Gewaltanwendung, willkürlicher 

Festnahmen und Inhaftierungen, nach Fällen von Folter und anderer grausamer, unmensch-
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 e) auf dem Engagement der Islamischen Republik Iran im Prozess der Allgemeinen 

regelmäßigen Überprüfung aufbaut und auch weiterhin Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

mit den Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte und der Justizreform, na-

mentlich mit dem Hohen Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte, erkundet; 

 f) ihrer im Kontext ihrer ersten, zweiten und dritten Allgemeinen regelmäßigen 

Überprüfung durch den Menschenrechtsrat gegebenen Zusage nachkommt, eine unabhän-

gige nationale Menschenrechtsinstitution einzurichten, unter gebührender Berücksichtigung 

der Empfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 

 29. fordert die Islamische Republik Iran außerdem auf, die Erklärungen des Präsi-

denten der Islamischen Republik Iran im Hinblick auf die Menschenrechte auch weiterhin 

in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die so bald wie möglich zu nachweisbaren Verbesse-

rungen führen, und sicherzustellen, dass ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit ihren 

Verpflichtungen nach den internationalen Menschenrechtsnormen im Einklang stehen und 

entsprechend ihren internationalen Verpflichtungen umgesetzt werden;


